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Stadt Herzogenrath
Der Bürgermeister

Vorlage

Erstellt durch:
Amt 50 - Sozialamt

Drucksachen-Nr:

Status:

V/2021/182

öffentlich

Zielvereinbarung zwischen der Stadt Herzogenrath und dem Forum für Men-
schen mit Behinderung;
Ergänzung/Neufassung der Zielvereinbarung vom 13.05.2009
Beratungsfolge: TOP:__

Einst. Ja Nein Enth.
Datum Gremium

27.04.2021 Ausschuss für Arbeit, Soziales, Integration, Demografie und Quartiersentwick-
lung
29.04.2021 Rat der Stadt Herzogenrath

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Arbeit und Soziales empfiehlt dem Stadtrat folgenden Beschluss:

Der Stadtrat beschließt - nach Vorberatung im Ausschuss für Arbeit und Soziales - die als 
Anlage beigefügte Zielvereinbarung zwischen der Stadt Herzogenrath und dem Forum für 
Menschen mit Behinderung abzuschließen.

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

x keine Auswirkungen

positive Auswirkungen

negative Auswirkungen

Kurze Erläuterung (1-3 Sätze – Um welche Auswirkungen handelt es sich? Sind diese erheb-
lich oder gering? Wenn die Auswirkungen negativ sind, bestehen alternative Handlungsmög-
lichkeiten?):

Sachverhalt:

Bereits im Jahr 2009 wurde eine Zielvereinbarung zwischen dem Forum für Menschen mit 
Behinderung (Forum) – damals Behindertenforum Herzogenrath – abgeschlossen. Die end-
gültige Beschlussfassung erfolgte in der Sitzung des Stadtrates vom 28.04.2009. Die Ver-
einbarung wurde am 13.05.2009 durch die damalige Sprecherin des Forums, Frau Anne 
Fink, und Bürgermeister von den Driesch unterzeichnet. Der Gesamtvorgang zu Drucksa-
chen-Nr. V/2009/107 ist als Anlage 2 zur Information beigefügt.

Das Forum strebt nunmehr eine Neufassung der damaligen Zielvereinbarung an (Anlage 1). 
Im Vergleich zu der damaligen Fassung sollen aktuell Regelungen in eine Zielvereinbarung 
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aufgenommen werden, die teilweise bereits jetzt praktiziert werden bzw. die geltendes Recht 
sind oder die bereits durch Beschlüsse des Rates oder der Ausschüsse auf den Weg ge-
bracht wurden. Beispielhaft werden folgende wesentlichen Ergänzungen gewünscht:

 Einrichtung einer kostenfreien Beratung für Menschen mit Behinderung (Beschluss des 
Ausschusses für Arbeit, Soziales, Integration, Demographie und Quartiersentwicklung 
vom 16.02.2021).

 Verpflichtung, 15.000 Euro nach Priorisierung durch das Forum für Baumaßnahmen für 
geringfügige Veränderungen und Markierungen für Sehbehinderte vorzusehen.

 Bereitstellung barrierefreier Räumlichkeiten oder Übernahme der Kosten für Sitzungen in 
angemieteten barrierefreien Räumen des Forums (bereits praktiziert).

 Bereitstellung von Informationsmaterial in einfacher Sprache. 
 Gewährung von Einsicht in Unterlagen zu Baumaßnahmen bereits in der Planungsphase.  
 Quartalsweise Berichtspflicht der Verwaltung, welche Zielsetzungen bereits konkretisiert 

wurden bzw. welche Fristen evtl. verlängert werden müssen.

Die durch die Sprecherinnen des Forums eingereichten Entwürfe einer Zielvereinbarung 
wurde von Seiten der Verwaltung in mehreren „Verhandlungsrunden“ besprochen und im 
Ergebnis einvernehmlich die beigefügte Neufassung der Zielvereinbarung zur Beschlussfas-
sung vorbereitet.

In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, dass die Bereitstellung finanzieller Mittel 
unter dem Vorbehalt der jeweiligen Beschlussfassung des Stadtrates zur Haushaltssatzung 
stehen.

Rechtliche Grundlagen:
GG, UN-Behindertenrechtskonvention, Behindertengleichstellungsgesetz, Bundesteilhabe-
gesetz
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Die Stadt Herzogenrath, vertreten durch den Bürgermeister Herrn Dr. Benjamin 

Fadavian, Rathausplatz 1, 52134 Herzogenrath, 

 

und 

 

das Forum für Menschen mit Behinderung Herzogenrath, vertreten durch die Spre-

cherinnen Frau Margrit Rose Heggen und Frau Sabine Früke, 

 

 

schließen folgende 

 
Zielvereinbarung 

 

 

Präambel 

 

Das Grundgesetz sieht mit Art. 3 die Gleichberechtigung aller Menschen vor und be-

tont, dass niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf. Auf das 

Behindertengleichstellungsgesetz NRW folgte die UN-Behindertenrechtskonvention 

als zentrales Übereinkommen für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Er-

gänzt wird sie durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) zur Stärkung der Teilhabe 

und Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung. Um dieses zu ermöglichen 

hat die Stadt Herzogenrath am 26.9.1995 das Forum für Menschen mit Behinderung 

ins Leben gerufen, das hilft, die Rechte Behinderter wahrzunehmen und neue Wege 

aufzuzeigen. 

 

 

§ 1 – Geltungsbereich 

 

Um die Arbeits-, Lebens-, Freizeit- und Wohnsituation von Menschen mit Behinde-

rungen oder von Behinderung bedrohten Menschen in Herzogenrath zu verbessern, 

verpflichtet sich die Stadt Herzogenrath, die Belange behinderter Menschen im Sinne 

des BTHG und der UN-Behindertenrechtskonvention zu berücksichtigen und die in 

der Europäischen Union und der Bundesrepublik Deutschland maßgeblichen gesetz-

lichen Vorschriften zu beachten. 

 

 

 



 

 

§ 2 – Ziele und Maßnahmen 

 

Die Zielsetzung dieser Vereinbarung ist die Festsetzung der Barrierefreiheit im Sinne 

der UN-Behindertenrechtskonvention und das Aufzeigen von Wegen zur Selbstbe- 

stimmung für Menschen mit Behinderung. Die Stadt Herzogenrath verpflichtet sich 

damit, alle Straßen, Wege, Plätze, öffentliche Gebäude barrierefrei in Zugang und 

Nutzung zu gestalten. Darüber hinaus wird die Stadt Herzogenrath darauf achten, 

dass barrierefreie Wohnungen in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. Eben-

so wird die Stadt Herzogenrath Informations-, Kommunikationsmittel barrierefrei ge-

stalten.  

Das Forum für Menschen mit Behinderung wird eine für die Ratsuchenden kosten-

freie Beratung für Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung 

bedroht sind, im Rathaus von Herzogenrath anbieten. Die Stadt Herzogenrath stellt 

hierfür geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung. 

Darüber hinaus wird die Stadt Herzogenrath einen Besuchsdienst für Menschen mit 

Behinderung etablieren. Die Aufgaben dieser Hilfestellung sind vielfältig und reichen 

von telefonischer und persönlicher Information über die Begleitung zu Ämtern und 

öffentlichen Einrichtungen bis hin zu Teilhabe-Information und Vermittlung in allen 

sozial-rechtlichen Bereichen (Information zu SGB I bis XII) sowie der Zusammenar-

beit mit Einrichtungen der Städteregion Aachen (Integrationsfachdienst, Renten-, 

Pflege-, und Wohnberatung, Versorgungsamt, etc.), Hilfestellung bei Anfragen ge-

genüber Krankenkassen, Renten-/ Rehaberatung, Wiedereingliederung in den Ar-

beitsprozess, Unterstützung bei der Beantragung eines Schwerbehindertenauswei-

ses, Vermittlung zur Pflegeberatung und Information zur Pflege, Vermittlung von Hil-

fen wie Pflegedienst, Betreutes Wohnen, Essen auf Rädern, Tageseinrichtungen für 

behinderte Menschen etc. sowie Besuchsdienst bei behinderten Menschen aus Her-

zogenrath, die diese aus der Isolation befreien und zu ehrenamtlicher Tätigkeit ermu-

tigen. 

Die Stadt Herzogenrath wird das Forum für Menschen mit Behinderung unterstützen, 

die bereits vereinbarten Maßnahmen und die folgenden Maßnahmen umsetzen. Da-

bei werden entsprechende Fristen gewahrt, sofern gesetzliche Vorschriften nicht ent-

gegenstehen.  

Die Stadt Herzogenrath verpflichtet sich, die dort genannten Maßnahmen umzuset-

zen und die geregelten Fristen einzuhalten, sofern gesetzliche Vorschriften nicht ent-

gegenstehen. 

 

Insbesondere wird die Stadt Herzogenrath ausreichende Haushaltsmittel für das Fo-

rum für Menschen mit Behinderung zur Verfügung stellen. Darüber hinaus wird die 

Stadt Herzogenrath für geringfügige Veränderungen der Verkehrswege wie Bord-

steinabsenkungen, akustische Ampelanlagen und Markierungen für Sehbehinderte 



   
Anlage 1 zu V/2021/182 

 

Seite 3 von 5 
 

15.000 Euro/Jahr zur besonderen Verfügung des Forums vorsehen. In diesem Zu-

sammenhang ist darauf zu verweisen, dass die Bereitstellung finanzieller Mittel unter 

dem Vorbehalt der jeweiligen Beschlussfassung zur Haushaltssatzung stehen. 

 

§ 3 – Zusammenarbeit 

 

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich zu einer engen und vertrauensvollen Zu-

sammenarbeit, um die Ziele dieser Vereinbarung zu erreichen. 

(2) Die Stadt Herzogenrath verpflichtet sich, 

 das Forum für Menschen mit Behinderung über alle anstehenden Baumaß-

nahmen rechtzeitig vorher zu informieren. 

 das Forum für Menschen mit Behinderung bei Umbau- und Neubau-Vorhaben 

bereits in der Planungsphase einzubeziehen. 

 das Forum für Menschen mit Behinderung bereits in der Planungsphase Ein-

sicht in die Unterlagen zu Baumaßnahmen zu gewähren. 

 bei länger andauernden Baumaßnahmen dem Forum für Menschen mit Be-

hinderung einen Zwischenbericht über den Baufortschritt zu erteilen. 

 den vorgenannten Informations- und Berichtspflichten wird insbesondere 

durch die Möglichkeit zur Entsendung von Mitgliedern des Forums in die zu-

ständigen Fachausschüsse Rechnung getragen. 

 bei Bedarf bei Neubauvorhaben einen Gutachter für Barrierefreiheit einzu-

schalten. 

 dem Forum für Menschen mit Behinderung die Fertigstellung jeder Baumaß-

nahme anzuzeigen. 

 einen Ansprechpartner im Rathaus für das Forum für Menschen mit Behinde-

rung zur Verfügung zu stellen. 

 im Rahmen verfügbaren Raumkapazitäten barrierefreie Räumlichkeiten für 

Sitzungen des Forums für Menschen mit Behinderung bereit zu halten oder 

die Kosten für Sitzungen des Forums für Menschen mit Behinderung in barri-

erefreien Räumen zu übernehmen – sofern für die Kostentragung die Eigen-

mittel des Forums nicht ausreichen. 

 Informationsmaterial in leichter Sprache für die Beratung Behinderter und von 

Behinderung bedrohter Menschen bereit zu halten. 

 im Bedarfsfall einen Gebärdendolmetscher hinzuzuziehen und behinderten 

Menschen Hilfe anzubieten. 

 das unter Berücksichtigung des im ASIDQ vom 16.02.2021 beratenen Kon-

zeptes die nicht anderweitig gedeckten Personalkosten für einen Besuchs-



 

 

dienst aus Mitteln der Stadt übernommen werden, solange eine Projektförde-

rung durch den LVR erfolgt. Das Forum für Menschen mit Behinderung wird 

der Stadt Herzogenrath alle für den Besuchsdienst bereits beschafften Aus-

stattungsgegenstände wie Laptop inklusive Software, Drucker und Smartpho-

ne zur Verfügung stellen. Im Gegenzug übernimmt die Stadt alle weiteren an-

fallenden Sachkosten für den neu einzurichtenden Besuchsdienst. 

(3) Die Stadt Herzogenrath verpflichtet sich ferner, zu den vom Forum konkret be-

nannten Sachverhalten quartalsweise dem Forum für Menschen mit Behinderung zu 

berichten, welche Zielsetzungen bereits konkretisiert wurden bzw. welche Fristen 

evtl. verlängert werden müssen.  

 

(4) Das Forum für Menschen mit Behinderung 

 ist wie bisher berechtigt, sich während der Baumaßnahmen über den jeweili-

gen Baufortschritt zu informieren. 

 kann einen Gutachter für Barrierefreiheit auf eigene Kosten hinzuziehen. Die 

Stadt stellt dafür die Planungsunterlagen bereit. 

 verpflichtet sich, eine evtl. von der Stadt Herzogenrath geforderte Stellung-

nahme zu Baumaßnahmen zeitnah abzugeben. 

 

 

§ 4 – Nichterfüllung 

 

(1) Kann die Stadt Herzogenrath einzelne Fristen nicht einhalten oder stehen beson-

dere gesetzliche Vorschriften dem entgegen, nehmen die Vertragsparteien vor Ab-

lauf der Frist entsprechende Gespräche auf mit dem Ziel einer Fristverlängerung 

bzw. einer Nachbesserung. 

 

(2) Kann eine Nachbesserung innerhalb einer vereinbarten Frist nicht erfüllt werden, 

verpflichten sich beide Vertragsparteien, über Änderungen dieser Maßnahme zu ver-

handeln. 

 

(3) Ist die Einhaltung einer Verpflichtung unmöglich, ist das Forum für Menschen mit 

Behinderung unverzüglich zu informieren; dabei sind die Gründe für die Unmöglich-

keit darzulegen. In diesem Falle verpflichten sich die Vertragsparteien, über Ände-

rungen dieser Vereinbarung neu zu verhandeln. 

 

 

§ 5 – Schlussbestimmungen 

 

(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Zielvereinbarung bedürfen der Schriftform. 

 

(2) Sollte eine Bestimmung dieser Zielvereinbarung unwirksam sein oder werden, so 

bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Zielvereinbarung wirksam. In diesem Falle 
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verpflichten sich die Vertragsparteien, anstelle der unwirksamen Bestimmung eine 

neue Regelung zu treffen. 

 

§ 6 – Inkrafttreten 

 

Diese Zielvereinbarung tritt unverzüglich nach Unterzeichnung in Kraft. 

Sie kann von jeder Vertragspartei mit einer Frist von drei Monaten schriftlich gekün-

digt werden; die Gründe für die Kündigung sind anzugeben. 

 

Herzogenrath, den           .2021 

 

Für die Stadt Herzogenrath: Für das Forum für Menschen mit Behinderung: 

 

 

 

______________________ __________________ ____________________ 

Dr. Benjamin Fadavian  Sabine Früke  Magrit Rose Heggen 

Bürgermeister   Sprecherin   Sprecherin 
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